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24 ausreisepflichtige Personen per Charter nach  

Afrika abgeschoben 
  
Innensenator Udo Nagel: „Beweis für konsequente Lini e bei den 

Rückführungen von Straftätern und weiteren ausreise unwilligen 

Personen“  

 

Unter Federführung der Hamburger Ausländerbehörde w urden am heutigen Dienstag, 

25. April 2006, in bewährter Zusammenarbeit mit der  Bundespolizei und weiteren Bun-

desländern insgesamt 24 Personen mit einem Charterf lug nach Afrika abgeschoben. 

Zielländer sind Guinea, Togo und Benin. In diesen F ällen sind durch das Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge und durch die Verwalt ungsgerichte keine Abschie-

bungshindernisse festgestellt worden.  

Hamburgs Innensenator Udo Nagel lobte die Organisation des von der Ausländerbehörde 

Hamburg in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei vorbereiteten und heute durchgeführten 

Charterfluges nach Afrika. Innensenator Udo Nagel:  „Dieser von Hamburg aus gestartete 

Großcharter ist ein erneuter Beweis für die konsequente Rückführungspolitik der Innenbe-

hörde gegenüber Straftätern und ausreiseunwilligen Personen.“  

Beteiligt an dieser Rückführungsmaßnahme sind neben Hamburg mit 20 Personen die Bun-

desländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Es handelt sich 

dabei zum Teil um verurteilte Straftäter, insbesondere aber um Personen, die aufgrund von 

Renitenz und Gewalttätigkeit nicht per Linienflug in ihre Heimatländer zurück gebracht wer-

den könnten. Die abgeschobenen Afrikaner wurden durch Sicherheitskräfte der Bundespoli-

zei begleitet. Dolmetscher sowie medizinisches Personal sind ebenfalls an Bord. 
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